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des Amtes Dänischenhagen

Herausgeber: 
Amtsverwaltung Dänischenhagen 
 
Verantwortlich für den Inhalt: 
Amtsvorsteher Dr. Holger Klink 
Verantwortlich für Vereinsnachrichten: 
Die Vereinsvorsitzenden 
Für Privatanzeigen: Die Inserenten 
 
Das Mitteilungsblatt erscheint am 
1. und 3. Dienstag im Monat, sofern 
amtliche Bekanntmachungen vor -
liegen. Es ist bei der Amtsverwaltung 
kostenlos erhältlich und wird allen 
Haushalten in den Gemeinden Däni-
schenhagen, Noer, Schwedeneck und 
Strande unentgeltlich zugestellt. Es 
kann gegen Erstattung der Portokosten 
zum laufenden Bezug bestellt werden. 
 
Im Anschluss an die amtlichen 
Bekanntmachungen können 
Geschäfts- und Privatanzeigen  
kostenpflichtig abgedruckt werden. 
 
So erreichen Sie uns: 
Telefon: 04349/809-0 
Telefax: 04349/809-925 oder -960 
Unsere Öffnungszeiten: 
Montag, Dienstag, Donnerstag, 
Freitag: 8:00 – 12:00 Uhr 
Dienstag: zusätzlich 14:00 – 16:00 Uhr 
 
Private und gewerbliche Anzeigen: 
Pirwitz Druck & Design, 
Schloßgarten 5, 24103 Kiel,  
Tel. 0431-54 20 85, Fax 0431-54 20 77,  
E-mail: office@pirwitz.com 
(Mo. – Do.: 9 – 12 Uhr) 
 
Nächster Redaktionsschluss: 
Donnerstag, 08. August 2024, 10 Uhr 
Nächster Erscheinungstermin: 
Dienstag, 20. August 2024 
 
Inhalt 
 
2     Bekanntmachungen  

der Amtsverwaltung, 
Aktuelles aus 
Dänischenhagen, 
Noer, Schwedeneck 
und Strande 

18   Kirchen, Vereine 
und Verbände 

21   Anzeigen

60. Jahrgang       15. Ausgabe      06. August 2024

Auf Einladung der Gleichstellungsbeauftragten und als Teil des  
Landesprogramms Arbeit 2021 – 2027 kofinanziert aus den Mitteln 
des Europäischen Sozialfonds Plus und des Landes Schleswig- 
Holstein (www.schleswig-holstein.de/eu-sh oder  
www.schleswig-holstein.de/esf): 
 

Individuelle Beratung für Frauen  
rund um berufliche Neuorientierung 
 
 
Ihre Themen sind unser Anliegen: 
 
Beruflicher Wiedereinstieg 
Vereinbarkeit von Familie/Pflege und Beruf 
Ausweitung von Beschäftigungsverhältnissen 
Ausbildung in Teilzeit 
Bewerbungsstrategien 
Weiterbildungs- und Fördermöglichkeiten 
Berufliche Neuorientierung und Profilerstellung 
 
Wo:              Amt Dänischenhagen 
                     Sturenhagener Weg 14 
                     24229 Dänischenhagen 
 
Wann:         immer am dritten Montag im Monat: 
                    19.08., 16.09., 21.10., 18.11. und 16.12.2024  
                    jeweils von 14:00 – 16:00 Uhr 
                     Die Beratung ist kostenfrei und neutral. 
 
Telefonische Information und Anmeldung: 
Telefon-Nr.:    04331 / 9 43 91 05 
Email:              fub@diakonie-altholstein.de 
Internet:          www.diakonie-altholstein.de/de/frau-beruf
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Allgemeine öffentliche Erinnerung an 
die Zahlung der gemeindlichen Steuern 
und Abgaben 
 
Alle Abgabenpflichtigen werden daran erinnert, 
dass am 
 

15. August 2024 
 
folgende Steuern und Abgaben für das III. Quartal 
2024 zu zahlen sind: 
 
 
1. Grundsteuern A und B 
2. Hundesteuer 
3. Niederschlagswassergebühr 
4. Schmutzwassergebühr 
5. Gewerbesteuervorauszahlung 
6. Zweitwohnungssteuervorauszahlung (Noer, 

Schwedeneck und Strande) 
 
Alle Zahlungspflichtigen werden aufgefordert, 
die festgesetzten Beträge zum angegebenen  
Fälligkeitstermin auf eines der beiden Konten der 
Amtskasse Dänischenhagen bei folgenden Bank-
instituten zu überweisen: 
 
Förde Sparkasse:
IBAN: DE77 2105 0170 0000 8018 37  
BIC: NOLADE21KIE  
 
Eckernförder Bank: 
IBAN: DE44 2109 2023 0069 1909 00 
BIC: GENODEF1EFO 
 
 
 
 
 
 
 

Bitte beachten Sie, dass für die korrekte Zuord-
nung der Zahlungen die Angabe der vollständi-
gen Steuernummer bzw. des vollständigen Kas-
senzeichens unbedingt erforderlich ist. Diese/s 
finden Sie auf dem jeweiligen Steuerbescheid des 
Steueramtes oben im grauen Kästchen.  
 
Die Amtskasse weist darauf hin, dass Beträge, die 
nicht innerhalb einer Woche nach Fälligkeits -
termin gezahlt wurden, im Vollstreckungsverfah-
ren eingezogen werden können.  
 
Wer für die Zukunft Kosten (z.B. Mahnkosten) 
vermeiden möchte und bisher noch keine Ein-
zugsermächtigung erteilt hat, kann dem Steuer-
amt die anliegende SEPA-Einzugsermächtigung 
erteilen.  
 
Auch hier sind die Angabe der vollständigen 
Steuernummer bzw. des vollständigen Kassen-
zeichens und eine Übersendung im Original  
(also per Post, persönliche Abgabe oder über den 
Briefkasten des Amtes) zwingend erforderlich. 
 
Dänischenhagen, den 01. August 2024 
 
Amt Dänischenhagen 
Der Amtsvorsteher 
als Vollstreckungsbehörde 
 
 

Rentenberatung im Rathaus  
Altenholz – nur mit Termin! 
 
Jeden zweiten Dienstag im Monat ist der  
Versichertenberater Karl-Heinz Brix in der 
Zeit von 12:00 bis 17:00 Uhr im Erdgeschoss 
des Rathauses, Zimmer 19, in Altenholz er-
reichbar. Er ist behilflich bei Rentenanträgen 
aller Art sowie bei Kontenklärungen und Er-
fassung von Kindererziehungszeiten. 
 
Es sind weiterhin feste zeitliche Termine mit 
dem Versichertenberater zu vereinbaren. Bei 
diesem Telefonat wird auch besprochen, wel-
che Unterlagen für Renten mit einem zeitna-
hen Beginn erforderlich sind. 
 
Karl-Heinz Brix 
Telefon privat: 04346 / 600624 
E-Mail: Karl-Heinz.Brix@t-online.de

Amt Dänischenhagen
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Ausbildungsplätze ab dem 1. August 2025 
 
 
 
                        Verwaltungsfachangestellte/r (m/w/d) 
                          Fachrichtung Kommunalverwaltung  
 
 
 
Das Amt Dänischenhagen (4 Gemeinden mit rund 9.000 Einwohnern) stellt zum 01. 
August 2025 zwei Auszubildende für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten – 
Fachrichtung Kommunalverwaltung – ein. 
 
Die Ausbildung dauert 3 Jahre und wird im dualen System durchgeführt.  
Die berufspraktische Ausbildung findet in der Amtsverwaltung Dänischenhagen statt, 
die fachtheoretische Ausbildung erfolgt in der Berufsschule und an der Verwaltungs-
akademie Bordesholm.  
Während der Ausbildung durchlaufen Sie alle Abteilungen des Hauses. 
 
Sie haben:  

 
- mindestens einen guten allgemeinbildenden Schulabschluss, sind  

- aufgeschlossen und teamfähig,  
- motiviert und 

- zuverlässig 
-zeichnen sich durch Verantwortungsbewusstsein aus und haben  

- Freude am Umgang mit Menschen?  
 
Dann bewerben Sie sich. 
 
Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.  
 
Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse u.a.) richten  
Sie bitte bis zum 15.09.2024 entweder per E-Mail ausschließlich an  
bewerbung@amt-daenischenhagen.de oder in einem verschlossenen Umschlag mit 
der Aufschrift „Bewerbung Ausbildungsplatz“ an das  
 

Amt Dänischenhagen 
-Der Amtsvorsteher- 

Sturenhagener Weg 14 
24229 Dänischenhagen 

 
Bitte reichen Sie keine Originale ein, da die Bewerbungsunterlagen nicht zurück -
gesandt, sondern nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens vernichtet werden. 
Bei Fragen steht Ihnen die Amtsverwaltung unter der Telefonnummer 04349/8090  
gerne zur Verfügung. 
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Noer

Gemeinde Noer 
Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales 
 
 

Einladung an alle Bürger/-innen 
der Gemeinde Noer  

 
Aus Anlass des ausklingenden Sommers wollen wir wieder gemeinsam eine 
Strandnachtwanderung von Lindhöft nach Noer unternehmen. Für alle  
Bürger ist dies eine Gelegenheit, einmal mehr zu erleben, in welch schöner Umge-
bung wir wohnen dürfen und mit Nachbarn und Freunden an einer schönen Ver-
anstaltung im Freien teilzunehmen! 

 
Freitag 30.08.2024  
Treffpunkt Feuerwehrgerätehaus Noer  
Beginn 18:00 Uhr  
Ende ca. 22:00 Uhr Parkplatz Campingplatz Lindhöft 

 
Die Gemeinde lädt zu Beginn zu einem kleinen Imbiss ein und bittet daher 
 

um Anmeldung bis zum 27.08.2024 
unter Tel: 0160 97000289 (bei Rob)! 

 
Bitte organisiert durch Bildung von Fahrgemeinschaften die Anfahrt aus Lindhöft und 
die Rückkehr nach Noer. Bei schlechtem Wetter wird die Veranstaltung abgesagt. 
 
Wir freuen uns auf Euer zahlreiches Erscheinen und einen schönen gemeinsamen 
Sommerabend. 
 
Im nächsten Jahr starten wir dann in Lindhöft und laufen nach Noer! 

 
Sabine Mues Annegret Weidler 
Bürgermeisterin Ausschussvorsitzende



6M
it

te
il

u
n

gs
bl

at
t 

A
m

t 
D

än
is

ch
en

h
ag

en
 1

5/
20

24
 v

om
 0

6.
08

.2
02

4

Gemeinde Noer 
Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales 
 
 
 
 
Die Gemeinde Noer/Lindhöft lädt alle Bürgerinnen und Bürger zu einem Ausflug 

 
in den Erlebniswald Trappenkamp ein. 

 
 
 

Samstag, den 
7. September 2024 
09:45 Uhr 

 
 
 
 

Wir treffen uns vor dem Eingang in Trappenkamp 

Tannenhof 

24635 Daldorf 

 
 

VorOrt sind für uns Hütten reserviert 

Versorgung bringt jede*r für sich selbst mit. 
 
 

Anmeldung bei „Robs Hofladen“ bis zum 24.08 .2024 

(Bäderstraße 31 Noer) 
 
 
 
 

Sabine Mues Annegret Weidler 
Bürgermeisterin Ausschussvorsitzende
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Schwedeneck

Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2022 für den Eigenbetrieb 
„Zentrale Abwasserbeseitigung Schwedeneck“ 

 
1. Beschluss der Gemeindevertretung der Gemeinde Schwedeneck vom 18.07.2024 
 
Die Gemeindevertretung stellt den Jahresabschluss des Eigenbetriebes „Zentrale Abwasserbeseitigung“ der Gemeinde Schweden-
eck für das Haushaltsjahr 2022 in der vorgelegten Fassung fest. Die Bilanzsumme beträgt 7.750.148,65 € ausgeglichen auf Aktiva 
und Passiva. Das Eigenkapital steigt auf 2.828.504,69 € (Vorjahr: 2.820.702,14 €). Der Jahresüberschuss 2022 in Höhe von 7.802,55 € 
wird der Ergebnisrücklage zugeführt. Die über- und außerplanmäßigen Ausgaben in Höhe von insgesamt 16.835,68 € werden gem. 
§ 82 GO genehmigt. 
 
2. Bilanz 2022 
 

Aktiva Bilanz 2022 – Schwedeneck Touristik Passiva 
                                                                                    €                                                                               € 

1. Anlagevermögen 6.019.716,09 1. Eigenkapital 2.828.504,69 
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände 5.718,80 1.1 Allgemeine Rücklage 2.360.708,62 

1.2  Sachanlagen 6.013.997,29 1.1 Stammkapital 25.564,59

1.3  Finanzanlagen 44.152,00 1.2 Sonderrücklage 0,00 

2. Umlaufvermögen 1.728.181,31 1.3 Ergebnisrücklage 434.428,93 

2.2  Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 214.470,14 1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag 0,00 

2.4  Liquide Mittel 1.513.711,17 1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 7.802,55 

3. Aktive Rechnungsabgrenzung 2.251,25 2. Sonderposten 3.690.973,23 

     2.2 für aufzulösende Zuweisungen 1.582.063,81 

       2.3 für Beiträge 1.750.922,16 

       2.4 Gebührenausgleich 357.987,26 
     3. Rückstellungen 20.000,00 
       3.4 Rückstellungen für später entstehende Kosten 20.000,00 

        4. Verbindlichkeiten 1.210.670,73 
     4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 1.107.004,58 

       4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 6.747,07 

       4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 0,00 

       4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 96.919,08 

        5. Passive Rechnungsabgrenzung 0,00
     7.750.148,65 7.750.148,65 

 
Hinweis(e): Bei der Darstellung der Bilanz handelt es sich um eine verkürzte Darstellung ohne 0 €-Positionen (Ausnahme: Eigenkapital). 
 
3. Öffentliche Auslegung 
 
Der Jahresabschluss 2022 und der Lagebericht liegen in der Zeit vom 12. August 2024 bis einschließlich 23. Augiust 2024 in der 
Amtsverwaltung Dänischenhagen, Zimmer 30, während der Dienststunden zu jedermanns Einsicht öffentlich aus. 
 
Bekanntmachung gemäß § 14 (5) des Kommunalpru ̈fungsgesetzes. 
 
Schwedeneck, den 19. Juli 2024 
gez. Jonas 
Bürgermeister der Gemeinde Schwedeneck
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Aktiva Bilanz 2022 – Gemeinde Schwedeneck Passiva 
                                                                                    €                                                                               € 

1. Anlagevermögen 8.701.327,42 1. Eigenkapital 5.915.342,08 
1.1.  Immaterielle Vermögensgegenstände 13.414,81 1.1 Allgemeine Rücklage 3.899.681,80 

1.2   Sachanlagen 8.497.734,62 1.2 Sonderrücklage 0,00

1.3   Finanzanlagen 190.177,99 1.3 Ergebnisrücklage 1.365.718,69 

2. Umlaufvermögen 1.683.740,03 1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag 0,00 

2.2   Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 460.657,90 1.5 Jahresuüberschuss/Jahresfehlbetrag 649.941,59  

2.4   Liquide Mittel 1.223.082,13 2. Sonderposten 2.356.697,69  

3. Aktive Rechnungsabgrenzung 992.148,77 2.1 für aufzulösende Zuschüsse 144.362,67 

       2.2 für aufzulösende Zuweisungen 2.025.050,51 

       2.3 für Beiträge 105.390,92 

       2.7 Sonstige Sonderposten 81.893,59 
      3. Rückstellungen 0,00 
        4. Verbindlichkeiten 3.105.015,77
     4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 2.807.713,24 

       4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 169.923,38 

       4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 0,00 

       4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 127.379,15

        5. Passive Rechnungsabgrenzung 160,68  
 

     11.377.216,22 11.377.216,22 
 
 
Die Bilanz 2022 wurde am 15.07.2024 durch den Finanzausschuss geprüft und am 18.07.2024 durch die Gemeindevertretung 
beschlossen. 
 
Schwedeneck, den 19. Juli 2024 
gez. Jonas 
Bürgermeister der Gemeinde Schwedeneck 
 
Hinweis(e): Bei der Darstellung der Bilanz handelt es sich um eine verkürzte Darstellung ohne 0 €-Positionen (Ausnahme: Eigenkapital). 
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Die Gemeinde Schwedeneck sucht zur Verstärkung des Teams der Betreuten Grundschule /  
Offenen Ganztagsschule (OGS) Surendorf zum nächstmöglichen Zeitpunkt:  
 
1. Eine/n Betreuer*in (m/w/d) unbefristet in Teilzeit mit einer regelmäßigen wöchentlichen  

Arbeitszeit von 9,03 Stunden im Rahmen eines geringfügigen Beschäftigungsverhältnisses (sog. 
Minijob) 

 
2. Eine/n Betreuer/in als Krankheitsvertretung im Bedarfsfall. Das Entgelt wird gemäß freier  

Vereinbarung nach tatsächlich geleisteten Stunden berechnet. 
 
Die Arbeitszeiten liegen in der Zeit montags bis freitags zwischen 11.25 Uhr und 15.25 Uhr und  
werden im Einzelnen von der Leitung der Betreuten Grundschule festgelegt. 
 
Erwartet werden: 

   Freude am Umgang mit Kindern 
   Erfahrung in der pädagogischen Arbeit 

➢  Wünschenswert wäre eine abgeschlossene Ausbildung oder Fortbildung im pädago -
gischen Berufsfeld 

   Team- und Konfliktfähigkeit 
   die Bereitschaft, die Arbeitszeiten bei Bedarf an sich verändernde Betreuungszeiten anzupassen 

 
Es erwartet Sie: 

   ein Arbeitsplatz in einem motivierten Team mit folgenden Aufgabenschwerpunkten: 
➢  Hausaufgabenhilfe 
➢  Beaufsichtigung und Anleitung der Kinder während der Spielphasen auch auf dem Au-

ßengelände 
➢  Durchführung und Planung von Aktivitäten mit den Kindern (z.B. Bastel- und Werk -

angebote, Sport- und Bewegungsangebote) 
➢  Teilnahme an Sonderveranstaltungen (Schulausflüge, Schulfeste etc.) nach vorheriger  

Absprache 
➢  Durchführung und Beaufsichtigung der Mittagsverpflegung 
➢  Vertrauensvolle und enge Zusammenarbeit mit dem Lehrerkollegium und dem pädagogi-

schen Personal 
 
Der Erholungsurlaub liegt in den schleswig-holsteinischen Ferienzeiten. Arbeitsfreie Ferienzeiten, die 
nicht mit Urlaub abgedeckt werden, sind in den Schulwochen entsprechend vor- bzw. nachzuarbeiten. 
 
Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung und Befähigung im Rahmen der gesetzli-
chen Möglichkeiten bevorzugt berücksichtigt.  
 
Wenn Sie sich von dieser Ausschreibung angesprochen fühlen, senden Sie gerne Ihre aussagekräfti-
gen Bewerbungsunterlagen mit der Angabe, für welche Stelle Sie sich bewerben bis zum 20.08.2024  
entweder per E-Mail ausschließlich an bewerbung@amt-daenischenhagen.de oder in einem  
verschlossenen Umschlag und mit der Aufschrift „Bewerbung Betreute Grundschule/OGS“ an das 
 

Amt Dänischenhagen 
Sturenhagener Weg 14 
24229 Dänischenhagen 

 
Bitte reichen Sie keine Originale ein, da die Bewerbungsunterlagen nicht zurückgesandt, sondern 
nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens vernichtet werden. 
 
Für Rückfragen steht Ihnen die Amtsverwaltung Dänischenhagen unter der Telefonnummer 
04349/809-0 gerne zur Verfügung.
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Strande

Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2022 für den Eigenbetrieb 
„Zentrale Abwasserbeseitigung Strande“ 

 
1. Beschluss der Gemeindevertretung der Gemeinde Strande vom 15.07.2024 
 
Die Gemeindevertretung stellt den Jahresabschluss des Eigenbetriebes „Zentrale Abwasserbeseitigung“ der Gemeinde Strande fu ̈r 
das Haushaltsjahr 2022 in der vorgelegten Fassung fest. Die Bilanzsumme beträgt 2.782.791,94 € ausgeglichen auf Aktiva und  
Passiva. Das Eigenkapital steigt auf 1.245.278,44 (Vorjahr: 1.217.824,00 €). Der Jahresüberschuss 2022 in Höhe von 27.454,44 € wird 
gemäß § 8 Abs. 6 der Eigenbetriebsverordnung des Landes Schleswig-Holstein zur Verlusttilgung verwendet. Die über- und 
außerplan mäßigen Ausgaben in Höhe von insgesamt 76.899,19 € werden gem. § 82 GO genehmigt. 
 
2. Bilanz 2022 
 

Aktiva Bilanz 2022 – Zentrale Abwasserbeseitigung der Gemeinde Strande Passiva 
                                                                                    €                                                                               € 

1. Anlagevermögen 1.793.087,62 1. Eigenkapital 1.245.278,44 
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände 4.097,44 1.1 Allgemeine Rücklage 745.000,00 

1.2  Sachanlagen 1.788.990,18 1.1 Stammkapital 300.000,00

2. Umlaufvermögen 918.532,14 1.2 Sonderrücklage 0,00 

2.2  Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 71.475,00 1.3 Ergebnisrücklage 245.715,79 

2.4  Liquide Mittel 847.057,14 1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag -72.891,79 

3. Aktive Rechnungsabgrenzung 71.172,18 1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 27.454,44 

     2. Sonderposten 915.235,19 

     2.2 für aufzulösende Zuweisungen 487.228,13 

       2.3 für Beiträge 339.902,12 

       2.4 Gebührenausgleich 88.104,94 
     3. Rückstellungen 5.000,00 
       3.4 Rückstellungen für später entstehende Kosten 5.000,00 

        4. Verbindlichkeiten 617.278,31 
     4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 542.734,91 

       4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 30,00 

       4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 74.513,40

        5. Passive Rechnungsabgrenzung 0,00  
 

     2.782.791,94 2.782.791,94 
 
Hinweis(e): Bei der Darstellung der Bilanz handelt es sich um eine verkürzte Darstellung ohne 0 €-Positionen (Ausnahme: Eigenkapital). 
 
3. Öffentliche Auslegung 
 
Der Jahresabschluss 2022 und der Lagebericht liegen in der Zeit vom 12. August 2024 bis einschließlich 23.08.2024 in der Amtsver-
waltung Dänischenhagen, Zimmer 30, während der Dienststunden zu jedermanns Einsicht öffentlich aus. 
 
Bekanntmachung gemäß § 14 (5) des Kommunalpru ̈fungsgesetzes. 
 
Strande, den 19. Juli 2024 
gez. Dr. Klink 
Bu ̈rgermeister der Gemeinde Strande
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Aktiva Bilanz 2022 – Gemeinde Strande Passiva 
                                                                                    €                                                                               € 

1. Anlagevermögen 12.454.794,53 1. Eigenkapital 5.611.271,58
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände 42.735,11 1.1 Allgemeine Rücklage 4.303.303,39

1.2 Sachanlagen 11.775.284,30 1.2 Sonderrücklage 0,00

1.3   Finanzanlagen 636.775,12 1.3 Ergebnisrücklage 1.580.778,89 

2. Umlaufvermögen 893.512,72 1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag 0,00 

2.2   Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 148.291,28 1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -272.810,70  

2.4   Liquide Mittel 745.221,44 2. Sonderposten 1.029.590,66  

3. Aktive Rechnungsabgrenzung 260.123,72 2.1 für aufzulösende Zuschüsse 0,00 

4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 2.2 für aufzulösende Zuweisungen 1.000.703,02 

       2.3 für Beiträge 1,00 

       2.7 Sonstige Sonderposten 28.886,64 
      3. Rückstellungen 600.000,00 
       3.8 Finanzausgleichsrückstellung 600.000,00 
        4. Verbindlichkeiten 6.366.742,48
     4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 6.045.490,12 

       4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 241.403,75 

       4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 0,00 

       4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 79.848,61

        5. Passive Rechnungsabgrenzung 826,25  
 

     13.608.430,97 13.608.430,97 
 
Die Bilanz 2022 wurde am 11.07.2024 durch den Finanzausschuss geprüft und am 15.07.2024 durch die Gemeindevertretung 
beschlossen. 
 
Strande, den 19. Juli 2024 
gez.: Dr. Klink 
Bürgermeister 
 
Hinweis(e): Bei der Darstellung der Bilanz handelt es sich um eine verkürzte Darstellung ohne 0 €-Positionen (Ausnahme: Eigenkapital). 

2. Satzung zur Änderung der  
Entgeltsordnung für den Hafenbetrieb  

der Gemeinde Strande  
 
Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung in der 
derzeit geltenden Fassung wird nach Beschluss-
fassung durch die Gemeindevertretung vom 
15.07.2024, folgende Satzung zur Änderung der 
Entgeltsordnung erlassen: 
 

Artikel 1 
 
Im § 4 Abs. 1 ist folgender Satz 2 hinzuzufügen: 
„Wird der Kran im Rahmen einer Dauernutzung 
mehr als 10mal im Jahr für das gleiche Sportboot 
genutzt, entfällt jede weitere Gebühr gemäß  
Satz 1.“  
 

Artikel 2 
 
Diese Änderungssatzung tritt am Tage nach der 
Bekanntmachung in Kraft. 
 
Strande, den 06.08.2024  
Gemeinde Strande 
Der Bürgermeister  
gez. Dr. Holger Klink 



BEKANNTMACHUNG DES  
AMTES DÄNISCHENHAGEN 

  
Beschluss der 4. Änderung des Bebauungspla-
nes Nr. 2 für das Gebiet „Straße Fördeblick, 
Gorch-Fock-Straße, Störtebekerweg und Strand-
straße zwischen Arp-Schnitger-Weg und 
Gorch-Fock-Straße“ der Gemeinde Strande 
 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Strande 
hat in der Sitzung am 18.03.2024 die 4. Änderung 
des Bebauungsplanes Nr. 2 für das Gebiet „Straße 
Fördeblick, Gorch-Fock-Straße, Störtebekerweg 
und Strandstraße zwischen Arp-Schnitger-Weg 
und Gorch-Fock-Straße“, bestehend aus der Plan-
zeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), als Sat-
zung beschlossen und die Begründung dazu ge-
billigt. Dies wird hiermit bekannt gemacht.  
 
Die 4. Änderung des Bebauungsplans Nr. 2 tritt 
mit Beginn des 07.08.2024 in Kraft. Alle Interes-
sierten können den Bebauungsplan und die Be-
gründung von diesem Tage an in der Amtsver-
waltung Dänischenhagen, 24229 Dänischenha-
gen, Sturenhagener Weg 14, Zimmer 10, während 
der Öffnungszeiten für den Publikumsverkehr 
einsehen und über den Inhalt Auskunft erhalten. 
Zusätzlich wurden der B-Plan und die Begrün-
dung in das Internet unter der Adresse: 
www.amt-daenischenhagen.de eingestellt und 
sind über den Digitalen Atlas Nord des Landes 
Schleswig Holstein zugänglich. 
 
Beachtliche Verletzungen der in § 214 Abs. 1 Satz 
1 Nr. 1 bis 3 Baugesetzbuch bezeichneten Verfah-
rens- und Formvorschriften sowie der in § 214 
Abs. 2 BauGB bezeichneten Vorschriften werden 
unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines 
Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich 
gegenüber der Gemeinde geltend gemacht wor-
den sind. Dasselbe gilt für die nach § 214 Abs. 3 S. 
2 BauGB beachtlichen Mängel des Abwägungs-
vorganges. Dabei ist der Sachverhalt, der die Ver-
letzung oder den Mangel begründen soll, darzule-
gen (§ 215 Abs.1 BauGB). 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 u. 2 so-
wie Abs. 4 Baugesetzbuch über die fristgemäße 
Geltendmachung etwaiger Entschädigungsan-
sprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige Nut-
zung durch diesen Bebauungsplan und über das 
Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird 
hingewiesen.  
 

Unbeachtlich ist zudem gemäß § 4 Abs. 3 Ge-
meindeordnung Schleswig-Holstein eine Verlet-
zung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
über die Ausfertigung und Bekanntmachung oder 
von Verfahrens- oder Formvorschriften der Ge-
meindeordnung, wenn sie nicht schriftlich inner-
halb eines Jahres seit Bekanntmachung der Sat-
zung gegenüber der Gemeinde unter Bezeich-
nung der verletzten Vorschrift und der Tatsache, 
die die Verletzung ergibt, geltend gemacht wor-
den ist.  
 
Dänischenhagen, den 05.07.2024 
 
Amt Dänischenhagen 
Der Amtsvorsteher 
Gez. Dr. Holger Klink 
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BEKANNTMACHUNG DES  
AMTES DÄNISCHENHAGEN 

  
Beschluss der 4. Änderung des Bebauungspla-
nes Nr. 4 für das Gebiet: Nordwestlicher Bereich 
von Strande „Schäfergang, Am Knüll, Eichen-
dorffstraße, Zum Lemmholt, Witten Land’n, Dä-
nischenhagener Straße sowie südlicher Bereich 
Zum Mühlenteich, nördlicher Bereich Dorfstra-
ße und südlicher Bereich Bülker Weg“ der Ge-
meinde Strande 
 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Strande 
hat in der Sitzung am 18.03.2024 die 4. Änderung 
des Bebauungsplanes Nr. 4 für das Gebiet: „Nord-
westlicher Bereich von Strande „Schäfergang, Am 
Knüll, Eichendorffstraße, Zum Lemmholt, Witten 
Land’n, Dänischenhagener Straße sowie südli-
cher Bereich Zum Mühlenteich, nördlicher Be-
reich Dorfstraße und südlicher Bereich Bülker 
Weg“, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) 
und dem Text (Teil B), als Satzung beschlossen 
und die Begründung dazu gebilligt. Dies wird 
hiermit bekannt gemacht.  
 
Die 4. Änderung des Bebauungsplans Nr. 4 tritt 
mit Beginn des 07.08.2024 in Kraft. Alle Interes-
sierten können den Bebauungsplan und die Be-
gründung von diesem Tage an in der Amtsver-
waltung Dänischenhagen, 24229 Dänischenha-
gen, Sturenhagener Weg 14, Zimmer 10, während 
der Öffnungszeiten für den Publikumsverkehr 
einsehen und über den Inhalt Auskunft erhalten. 
Zusätzlich wurden der B-Plan und die Begrün-
dung in das Internet unter der Adresse: 
www.amt-daenischenhagen.de eingestellt und 
sind über den Digitalen Atlas Nord des Landes 
Schleswig Holstein zugänglich. 
 
Beachtliche Verletzungen der in § 214 Abs. 1 Satz 
1 Nr. 1 bis 3 Baugesetzbuch bezeichneten Verfah-
rens- und Formvorschriften sowie der in § 214 
Abs. 2 BauGB bezeichneten Vorschriften werden 
unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines 
Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich 
gegenüber der Gemeinde geltend gemacht wor-
den sind. Dasselbe gilt für die nach § 214 Abs. 3 S. 
2 BauGB beachtlichen Mängel des Abwägungs-
vorganges. Dabei ist der Sachverhalt, der die Ver-
letzung oder den Mangel begründen soll, darzule-
gen (§ 215 Abs.1 BauGB). 
 

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 u. 2 so-
wie Abs. 4 Baugesetzbuch über die fristgemäße 
Geltendmachung etwaiger Entschädigungsan-
sprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige Nut-
zung durch diesen Bebauungsplan und über das 
Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird 
hingewiesen.  
 
Unbeachtlich ist zudem gemäß § 4 Abs. 3 Ge-
meindeordnung Schleswig-Holstein eine Verlet-
zung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
über die Ausfertigung und Bekanntmachung oder 
von Verfahrens- oder Formvorschriften der Ge-
meindeordnung, wenn sie nicht schriftlich inner-
halb eines Jahres seit Bekanntmachung der Sat-
zung gegenüber der Gemeinde unter Bezeich-
nung der verletzten Vorschrift und der Tatsache, 
die die Verletzung ergibt, geltend gemacht wor-
den ist.  
 
Dänischenhagen, den 08.07.2024 
 
Amt Dänischenhagen 
Der Amtsvorsteher 
Gez. Dr. Holger Klink 
 
 
 

http://www.amt-daenischenhagen.de


BEKANNTMACHUNG DES  
AMTES DÄNISCHENHAGEN 

  
Beschluss der 3. Änderung des Bebauungspla-
nes Nr. 5 für das Gebiet: „Bernstorffweg, süd-
westl. Bereich Dänischenhagener Straße und 
nordwestl. Bereich Dorfstraße“ der Gemeinde 
Strande 
 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Strande 
hat in der Sitzung am 18.03.2024 die 3. Änderung 
des Bebauungsplanes Nr. 5 für das Gebiet: 
„Bernstorffweg, südwestl. Bereich Dänischenha-
gener Straße und nordwestl. Bereich Dorfstraße“, 
bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und 
dem Text (Teil B), als Satzung beschlossen und 
die Begründung dazu gebilligt. Dies wird hiermit 
bekannt gemacht.  
 
Die 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 5 tritt 
mit Beginn des 07.08.2024 in Kraft. Alle Interes-
sierten können den Bebauungsplan und die Be-
gründung von diesem Tage an in der Amtsver-
waltung Dänischenhagen, 24229 Dänischenha-
gen, Sturenhagener Weg 14, Zimmer 10, während 
der Öffnungszeiten für den Publikumsverkehr 
einsehen und über den Inhalt Auskunft erhalten. 
Zusätzlich wurden der B-Plan und die Begrün-
dung in das Internet unter der Adresse: 
www.amt-daenischenhagen.de eingestellt und 
sind über den Digitalen Atlas Nord des Landes 
Schleswig Holstein zugänglich. 
 
Beachtliche Verletzungen der in § 214 Abs. 1 Satz 
1 Nr. 1 bis 3 Baugesetzbuch bezeichneten Verfah-
rens- und Formvorschriften sowie der in § 214 
Abs. 2 BauGB bezeichneten Vorschriften werden 
unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines 
Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich 
gegenüber der Gemeinde geltend gemacht wor-
den sind. Dasselbe gilt für die nach § 214 Abs. 3 S. 
2 BauGB beachtlichen Mängel des Abwägungs-
vorganges. Dabei ist der Sachverhalt, der die Ver-
letzung oder den Mangel begründen soll, darzule-
gen (§ 215 Abs.1 BauGB). 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 u. 2 so-
wie Abs. 4 Baugesetzbuch über die fristgemäße 
Geltendmachung etwaiger Entschädigungsan-
sprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige Nut-
zung durch diesen Bebauungsplan und über das 
Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird 
hingewiesen.  
 

Unbeachtlich ist zudem gemäß § 4 Abs. 3 Ge-
meindeordnung Schleswig-Holstein eine Verlet-
zung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
über die Ausfertigung und Bekanntmachung oder 
von Verfahrens- oder Formvorschriften der Ge-
meindeordnung, wenn sie nicht schriftlich inner-
halb eines Jahres seit Bekanntmachung der Sat-
zung gegenüber der Gemeinde unter Bezeich-
nung der verletzten Vorschrift und der Tatsache, 
die die Verletzung ergibt, geltend gemacht wor-
den ist.  
 
Dänischenhagen, den 08.07.2024 
 
Amt Dänischenhagen 
Der Amtsvorsteher 
Gez. Dr. Holger Klink 
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BEKANNTMACHUNG DES  
AMTES DÄNISCHENHAGEN 

  
Beschluss der 2. Änderung des Bebauungspla-
nes Nr.7 für das Gebiet „Arp-Schnitger-Weg u. 
südlich der Strandstraße zw. K16 u. Ostsee“ der 
Gemeinde Strande 
 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Strande 
hat in der Sitzung am 18.03.2024 die 2. Änderung 
des Bebauungsplanes Nr.7 für das Gebiet „Arp-
Schnitger-Weg u. südlich der Strandstraße zw. 
K16 u. Ostsee“, bestehend aus der Planzeichnung 
(Teil A) und dem Text (Teil B), als Satzung be-
schlossen und die Begründung dazu gebilligt. 
Dies wird hiermit bekannt gemacht.  
 
Die 2. Änderung des Bebauungsplans Nr. 7 tritt 
mit Beginn des 07.08.2024 in Kraft. Alle Interes-
sierten können den Bebauungsplan und die Be-
gründung von diesem Tage an in der Amtsver-
waltung Dänischenhagen, 24229 Dänischenha-
gen, Sturenhagener Weg 14, Zimmer 10, während 
der Öffnungszeiten für den Publikumsverkehr 
einsehen und über den Inhalt Auskunft erhalten. 
Zusätzlich wurden der B-Plan und die Begrün-
dung in das Internet unter der Adresse: 
www.amt-daenischenhagen.de eingestellt und 
sind über den Digitalen Atlas Nord des Landes 
Schleswig Holstein zugänglich. 
 
Beachtliche Verletzungen der in § 214 Abs. 1 Satz 
1 Nr. 1 bis 3 Baugesetzbuch bezeichneten Verfah-
rens- und Formvorschriften sowie der in § 214 
Abs. 2 BauGB bezeichneten Vorschriften werden 
unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines 
Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich 
gegenüber der Gemeinde geltend gemacht wor-
den sind. Dasselbe gilt für die nach § 214 Abs. 3 S. 
2 BauGB beachtlichen Mängel des Abwägungs-
vorganges. Dabei ist der Sachverhalt, der die Ver-
letzung oder den Mangel begründen soll, darzule-
gen (§ 215 Abs.1 BauGB). 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 u. 2 so-
wie Abs. 4 Baugesetzbuch über die fristgemäße 
Geltendmachung etwaiger Entschädigungsan-
sprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige Nut-
zung durch diesen Bebauungsplan und über das 
Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird 
hingewiesen.  
 

Unbeachtlich ist zudem gemäß § 4 Abs. 3 Ge-
meindeordnung Schleswig-Holstein eine Verlet-
zung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
über die Ausfertigung und Bekanntmachung oder 
von Verfahrens- oder Formvorschriften der Ge-
meindeordnung, wenn sie nicht schriftlich inner-
halb eines Jahres seit Bekanntmachung der Sat-
zung gegenüber der Gemeinde unter Bezeich-
nung der verletzten Vorschrift und der Tatsache, 
die die Verletzung ergibt, geltend gemacht wor-
den ist.  
 
Dänischenhagen, den 08.07.2024 
 
Amt Dänischenhagen 
Der Amtsvorsteher 
Gez. Dr. Holger Klink 
 
 

http://www.amt-daenischenhagen.de


Offene Ganztagsgrundschule Dänischenhagen, 
Projektwoche 
WARUM? Wir sind erschrocken, traurig und wütend! 

Diesen wunderschönen Lehmofen haben wir 
in unserer Projektwoche selbst gebaut!  
 
Als krönenden Abschluss wollten wir Brot 
backen… 

 
 
 
Und dann … 

… sah unser Ofen heute Morgen so aus! 

Wer macht sowas?  

Und warum?
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Schulverband 
Küste Dänischer Wohld
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SPA (m/w/d) oder Erzieher m/w/d) 
unbefristet 

in Teilzeit (31,5 Stunden) gesucht 
 

Für unsere 5-Gruppen-Kindertagesstätte in 
Dänischenhagen suchen wir zum 15. August 
2024 eine/n SPA oder Erzieher*in für 31,5 
Stunden wöchentlich. 
 
Weitere Informationen über unsere Kita und diese 
Stelle erhalten Sie auf unserer Homepage unter: 
www.drk-kv-rdeck.de oder 
www.drk-kita-daenischenhagen.de 
und bei unserer Leitung Frau Susanne Rademacher 
in der Kindertagesstätte. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung per Mail, Post 
oder telefonisch. 
DRK Kita Rendsburg-Eckernförde gGmbH 
DRK Kindertagesstätte Dänischenhagen 
Schulstraße 48 
24229 Dänischenhagen 

 
Mail: info@drk-kita-daenischenhagen.de 
Tel: 04349-919743

GEMEINSCHAFTSSCHULE
ALTENHOLZ

Herzlichen Glückwunsch an alle 
Abschlussschülerinnen und  

Abschlussschüler, die uns 2024 verlassen! 
 
ESA-Abschlussjahrgang der Gemeinschaftsschule 
Altenholz: 
Charlotte Feldmann, Jonas Hügel, Josha Kanthak, Jakob 
Müller, Morten Töllen, Leonie-Sophie Baumgart, Maxim 
Harms, Paul Kindler, Flavio Luciano Mastrangelo, Levin 
Pakebusch, Nadia Rezaie, Linus Schramm, Luca Wahl, 
Jesse Simon Zinke, Milosz Gasiorowski, Julius Jaschke, 
Ibrahim Naaso, Lionell Röhr, Amy Spitzmacher, Anwar 
Alhajjar, Mika Elias Blöcker, Linus Bünning, Alessio Fülster, 
Leonie Grigo, Josefine Kill, Casima Daphne Noelle 
Malanda, Bryan Joshua Mann, Marco Müller, Ramtin Safar, 
Leon Dominic Schulz, Jamie Thun 
 
 
MSA-Abschlussjahrgang der Gemeinschaftsschule 
Altenholz: 
Fabian Frey, Selina Hermes, Kaike Kierzkowska, Alexandra 
Leff, Dagmar Lenz, Laura Much, Fenja Reese, Cian Richter, 
Fynn Runge, Justin Schacht, Dillon Taylor, Mia Voges, Britta 
Zimmer, Selina Berg, Josephine Bohn, Ruben Joel Erbarth, 
Lesley Pearl Foltin, Julian Johannsen, Celina Reger, Lina 
Maret Schimkus, Arthur Sternberg, Fabio Stier, Christian 
Mathias Thielsen, Vincent Matteo Vollert, Sandra 
Warmbrunn 

12. Strander Sandburgen‐Wettbewerb 
am Donnerstag, 15. August 2024 

 
Im Fokus stehen das gemeinsame Erlebnis, Spaß und Geselligkeit 
für Kinder und Familien, die individuell am Vormittag mit dem 
Bauen fantasievoller Bauwerke beginnen können. Bis 16:00 Uhr 
sollten die Teams ihre Sandburgen, Kreaturen oder Objekte  
fertiggestellt haben. Als Baumaterial darf nur Sand und 
Strandgut verwendet werden! Ein originelles Motto, ein Thema 
oder ein lustiger Name fließen mit in die Bewertung der Jury ein. 
Ab ca. 17:00 Uhr werden die Prämierungen vor dem Strandbistro 
„Strande“ durchführt! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da jedes Team (mindestens 2 Kinder, im Alter von 4‐15 Jahre) für 
die Teilnahme einen kleinen Preis erhalten, ist eine vorherige 
Anmeldung mit Abholung einer Startnummer in der Tourist 
Information Strande, Tel. 04349 / 290 oder info@strande.de  
unbedingt erforderlich!

Deutsches Rotes Kreuz Schwedeneck e.V.

Ferienangebot am 
12. August 2023 
von 10-14:00Uhr 

für Kinder von 9-10 Jahren. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kochen mit Frauke und Birgit 
in der Surendorfer Schule.  
Bei Anmeldung unbedingt 

Lebensmittelunverträglichkeiten 
mit angeben.  

Anmeldung bis 10.08. unter 
01522/7065860 oder  

pilo22_10@yahoo.com
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Termine der Kirchengemeinde 
Osdorf-Felm-Lindhöft

Ein herzlicher Gruß in alle Häuser von Ihren 
Pastorinnen Anika Tittes und Wiebke Seeler!

 
 
11.08.   1000 Uhr      Sommerkirche in Dänischenhagen,  
                               Thema „Hoffnung“ 
 
 
 
18.08.   1130 Uhr      Sommerkirche in Krusendorf,  
                               Thema „Freude“

Ev.-Luth. Kirchengemeinde 
Dänischenhagen 
Wir heißen Sie sonntags um 10 Uhr zu unseren 
Gottesdiensten herzlich willkommen.  
Der Kindergottesdienst findet in den  
Sommerferien nicht statt. 

Sommerkirche im Dänischen Wohld … 

11.08. Thema Hoffnung in Dänischenhagen 
18.08. Thema Freude in Krusendorf 
25.08. Thema Mut in Osdorf 

Was sonst noch so los ist … 

20.08. 18.00 Uhr gemeinsames Abendbrot 
Sonntags 15 – 17 Uhr offene Kirche 

Wir wünschen Ihnen eine schöne Sommerzeit! 

Pastor Kanehls: p.kanehls@kirche-daenischenhagen.de 
Diakonin: H. Paare: heike.paare@kirche-daenischenhagen.de 
kirchenbuero@kirche-daenischenhagen.de 
Öffnungszeiten Kirchenbüro: Di und Do 9-12 Uhr 
Tel. Kirchengemeinde: 0 43 49 - 3 36 
www.kirche-daenischenhagen.de 

RegelmäßigeÊGottesdiensteÊ
ÊÊÊinÊSt.ÊHeinrichÊ
   Sonntag            9:30 Uhr   Hl. Messe   
                            (in polnischer Sprache) 
                  11:00 Uhr   Hl. Messe 
  Donnerstag       18:30 Uhr   Hl. Messe 
  Sonnabend     18:00 Uhr  Hl. Messe und 
                       Wortgottesfeier im Wechsel) 

Pfarrei Franz-von-Assisi 
Pfarrer: Propst Dr. Jürgen Wätjer 

Gemeindereferentin: Stephanie Nischik 
Gemeinde St. Heinrich  

Feldstraße 172, 24105 Kiel 
Tel 0431 / 30 66 8 

GottesdiensteÊinÊdenÊFerienÊÊ
Bitte beachten Sie: In der Zeit vom 27.7. bis 
31.8.2024 fallen in St. Heinrich die Vor-
abendgottesdienste um 18:00 Uhr am Sonn-
abend aus. Auch die Gospelkirche macht im 
Juli und August Pause. 
Wir wünschen Ihnen gute Erholung und kom-
men Sie gesund und mit vielen schönen Ein-
drücken von Ihren Reisen zurück. 

"#$$%&'(%)&$%

04.08.2024    10:00    Sommerkirche Gettorf 
                                     Pastor Ströh 
 
11.08.2024    10:00    Sommerkirche Dänischenh. 
                                     Pastor Chwastek  
 
18.08.2024    10:00    Sommerkirche Krusendorf 
                                 Pastorin Kray mit Posaunenchor 
 
25.08.2024    10:00    Sommerkirche Osdorf 
                                     Pastorin Tittes 
 
Die Montagsrunde (Renate Brinkmann) trifft sich 
immer montags von 17:00 – 19:00 Uhr im Pastorat.  

Der Nachmittag für die ältere Generation findet 
jeden 3. Donnerstag im Monat ab 14:30 Uhr statt. 

Der Posaunenchor probt immer freitags:  
Anfänger 18:00; Jungbläser 18:30; Stammbläser 19:00 
Das Gemeindebüro ist dienstags von 16:00 bis 18:00 Uhr geöffnet. 

Tel. 04308‐251. E‐Mail: Kirche‐Krusendorf@kkre.de   
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Beratungsstelle Nord-Ost 
im Sozialen Beratungs- u. Dienstleistungszentrum (SBDZ) 
 

Gesprächskreis für pflegende Angehörige 
Der nächste Gesprächskreis findet 

in der DRK-Begegnungsstätte, 
Am Buchholz 4, in Altenholz-Klausdorf 

am 10.09.2024 
in der Zeit von 15-16:30 Uhr statt. 

 
Im Rahmen des Gesprächskreises haben Sie die Möglichkeit 
sich mit Gleichgesinnten auszutauschen und von den Erfah-
rungen anderer Menschen zu profitieren. 
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich 
 
Ansprechperson: Iris-Uta Räther-Arendt 
Am Buchholz 4 24161 Altenholz 
Tel.: 0431 32 10 40 Fax: 0431 32 753 
 
Mail: info@pflegestuetzpunkt.altenholz.de 
Web:  www.pflege.schlewig-holstein.de 
 
Sprechzeiten: 
Mo 9.00 bis 11.00 h und Do 8.00 bis 11.00 h, gerne mit vor-
heriger telefonischer Anmeldung und nach Vereinbarung, 
Hausbesuche möglich. 
 
Im PflegeStützpunkt erhalten Sie eine individuelle, unabhän-
gige und kostenfreie Beratung rund um das Thema Pflege.

Gemeinde
Schwedeneck

Termine
KulturS�� im Schulweg 4

Kulturs��@web.de

Donnerstags
19:30 Uhr

Schnacken und Machen
Ideenschmiede für Ak�onen

Sonntag
25.08.2024
17:00 Uhr

Backgammon-Spielgruppe
für Anfänger und Kenner,
Birgi� Rohde: 0162-2323622

Donnerstag
15.08.2024
19:30 Uhr

Pla�düütsch-Stammdisch
mit Gaby,   ab jetzt jede dri�e
Dunnersdag vun de Monat

Sonnabends
10 bis 11:30
Mi�woch
28.08.2024
19:30 Uhr
Mi�woch
04.09.2024
19:30 Uhr

Mi�woch
14.08.2024
ab 19 Uhr

Ralfs Strandyoga – indoor –
Yoga mit Ralf am Strand
Lesekreis mit Traute Radke
immer letzter Mi�woch im Monat

Planungstreffen Ini�a�ve KulturS��

Gute-Laune-Gruppe Schwedeneck
Frauen-Stamm�sch 
mit Karen und Lydia

alle Termine ab sofort auch unter:

www.Kultur-S��.de

Liebe Mitglieder des NLSV 
Liebe Mitbürger der Gemeinde Noer - Lindhöft 

Werte Sportbegeisterte 

Am 28.04.1974 haben engagierte Bürger mit viel Einsatz unseren Verein ins 
Leben gerufen. 

Dieses 50. Jubiläum soll mit 
einem großen Fest  

am Samstag den 14.09.2024 
um 19:00 Uhr 
gefeiert werden. 

Ort: Sportheim des NLSV 
Alte Dorfstraße 4

24214 Noer OT Lindhöft 

Der Vorstand: 
Sandra Seiffarth 

Arne Thamm 
Wiebke Reinsch 
Anne Rahmlow 

Jens-Uwe Wegner 

Der Anzeigenteil des Mitteilungsblattes 
erscheint aus Datenschutzgründen 
nur in der gedruckten Ausgabe. 
Wir bitten um Ihr Verständnis.


